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Stellungnahme des VDV zum Referentenentwurf des BMI zum 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) begrüßt die wesentlichen 
Regelungen des Referentenentwurfs für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz.  

In den folgenden Ausführungen beziehen wir uns auf Artikel 1 des Referenten-
entwurfs, der eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, vorsieht. 

1. Der VDV begrüßt den Wegfall der Beschränkung einer Arbeitsaufnahme durch 
ausländische Fachkräfte in Engpassberufen. Bei Vorliegen eines 
Arbeitsvertrags und einer anerkannten Qualifikation sollen ausländische 
Fachkräfte in allen Berufen, zu denen sie ihre Qualifikation befähigt, arbeiten 
dürfen. 

Auch die beabsichtigte Regelung zum Verzicht auf die  Vorrangprüfung durch 
die Bundesagentur für Arbeit (§ 39) sieht der Verband als überaus positiv, 
insbesondere vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels auf 
dem Arbeitsmarkt.  

§ 39, Abs. 3 sieht vor, dass die Bundesagentur für Arbeit der Ausübung einer 
Beschäftigung durch einen Ausländer unabhängig von der Qualifikation als 
Fachkraft zustimmen kann, wenn der Ausländer nicht zu ungünstigeren 
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche inländische Arbeitnehmer 
beschäftigt wird. Der VDV begrüßt diese Regelung, da sie in der zeitlichen 
Perspektive positive Auswirkungen auf die Gewinnung von Personal für die 
Engpassberufe Triebfahrzeugführer und Busfahrer haben kann. 

2. Als richtigen Schritt wertet der VDV die vorgesehene Regelung, die 
Beschäftigungsduldung eines ausreisepflichtigen Ausländers nach § 60a 
Absatz 2 Satz 3 unter bestimmten Bedingungen Voraussetzungen für zwei 
Jahre zu erteilen, wenn seine Identität geklärt ist und er vor Inkrafttreten 
des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nach Deutschland eingewandert ist. 
Damit erhalten viele Unternehmen und ihre in Arbeit (§ 60 c) oder in 
Ausbildung (§ 60c) befindlichen Beschäftigten und Jugendlichen 
Rechtssicherheit. 

5. Dezember 2018 

S2

mailto:M3@bmi.bund.de


VDV – Die Verkehrsunternehmen | 5. Dezember 2018 | 2/2 

3. Sofern vor diesem Hintergrund einem geduldeten qualifiziertem Ausländer 
eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigungsausübung erteilt 
werden kann, erachten wir es als sinnvoll, unter den im Referentenentwurf 
definierten Kriterien 

a. Vorhandensein der sprachlichen Voraussetzungen, 

b. Sicherung des Lebensunterhalts ohne Inanspruchnahme öffentlicher 
Mittel, 

c. Aufenthalt ausschließlich zum Zweck der Beschäftigung, 

grundsätzlich allen ausländischen Beschäftigten eine auf vier Jahre 
befristete Aufenthaltserlaubnis zu ermöglichen. 

§ 18 sollte u.E. dahingehend erweitert werden, diese Regelung auch auf 
solche Beschäftigten anzuwenden, die seit mehreren Jahren ohne staatlich 
anerkannten Ausbildungsberuf einer Beschäftigung im Rahmen von 
Funktionsausbildungen, z.B. als Triebfahrzeugführer oder Busfahrer, 
nachgehen und die betriebliche Möglichkeit haben, im Rahmen einer 
beruflichen Nachqualifizierung in der Perspektive die Chance haben, einen 
entsprechenden anerkannten Berufsabschluss als Eisenbahner im 
Betriebsdienst,  Fachkraft im Fahrbetrieb oder Berufskraftfahrer 
nachzuholen. Der VDV versteht die Aussagen des § 19c (Besondere 
Beschäftigungszwecke; Beamte) in diese Richtung, indem 

a. einem Ausländer „unabhängig von einer Qualifikation als Fachkraft“ oder 
„mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen“ eine 
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt werden 
kann, „wenn die Beschäftigungsverordnung oder eine zwischenstaatliche 
Vereinbarung bestimmt, dass der Ausländer zur Ausübung dieser 
Beschäftigung zugelassen werden kann“ oder 

b. wenn im begründeten Einzelfall eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden 
kann, „wenn an der Beschäftigung des Ausländers ein öffentliches, 
insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches 
Interesse besteht“. 

Sollte unsere Interpretation des § 19c nicht zutreffen, erachten wir es als 
notwendig, entsprechende Korrekturen vorzunehmen. 

4. Mit der Zielsetzung einer langfristigen Beschäftigungssicherung und 
Arbeitsmarktintegration schlägt der VDV vor, die befristete 
Aufenthaltserlaubnis nach spätestens vier Jahren in eine unbefristete 
Niederlassungserlaubnis zu überführen (§ 18c), jedoch mit der Erweiterung, 
dass diese Regelung auch für solche ausländischen Beschäftigten Gültigkeit 
hat, die im Rahmen von erworbenen Funktionsqualifikationen in 
Unternehmen tätig sind. 

Der Verband steht für die Beantwortung Ihrer Fragen, für weitere Informationen 
und zum Austausch unserer Stellungnahme gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jan Schilling 
Geschäftsführer ÖPNV 




